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Zuckerbrot und … – die Änderungen 
der 5. IV-Revision zu den medizinischen
 Massnahmen der IV für Minderjährige
Hanspeter Kuhn schreibt in seinem lesenswerten
Artikel «Zuckerbrot und … – die Änderungen der
5. IV-Revision» zu den medizinischen Massnah-
men der IV für Minderjährige: «Faktisch wer-
den mit der IV-Revision somit nur noch die
 Behandlungen für Geburtsgebrechen übernom-
men, die schon bisher 90% der IV-Behandlungs-
kosten ausmachten» [1]. Zum Glück trifft dies
meines Wissens so nicht zu. Es ist weiterhin
möglich, dass die IV Psychotherapien als Einglie-
derungsmassnahmen für Personen unter 20 
finanziert, wenn diese bereits ein Jahr gedauert
haben und die Prognose mit weiterer Behand-
lung günstig ist, während ohne weitere Psycho-
therapie ein nicht oder schwer korrigierbarer
 Defekt entstünde, der die Berufseingliederung
verunmöglicht oder stark behindert. Gerade in
Zeiten der Couchepinschen Erschwerung der
 Finanzierung von (länger dauernden) Psycho-
therapien bin ich sehr froh, dass der Artikel 12
IVG erhalten geblieben ist, damit auch Kinder/
Jugendliche mit schweren, aber psychothera-
peutisch behandelbaren, erworbenen psychi-
schen Krankheiten adäquat behandelt werden
können.

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

1 Kuhn H. Zuckerbrot und … – die Änderungen 
der 5. IV-Revision. Schweiz Ärztezeitung.
2008;89(8):312-6.

Replik
Ich danke Frau Dr. Diethelm-Knoepfel für diese
wichtige Klarstellung. Der Gesetzestext ist klar
und eindeutig. Neu festgehalten in Art. 12 IVG
ist die Altersgrenze; hingegen erwähnt das Ge-
setz mit keinem Wort eine Beschränkung auf 
Geburtsgebrechen: «Art. 12 Abs. 1: 1 Versicherte
haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr An-
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spruch auf medizinische Massnahmen, die nicht
auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern
unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbs -
leben oder in den Aufgabenbereich gerichtet
und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die
Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen,
dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor
wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren.»
Somit war die Erläuterung in der Botschaft des
Bundesrats – aus der ich abgeschrieben hatte – 
zu kategorisch und damit im Ergebnis falsch:
«Ausgenommen sind die medizinischen Mass-
nahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen;
diese sollen weiterhin durch die IV finanziert
werden» (Botschaft zur 5. IV-Revision, BBl 2005,
S. 46). 

Hanspeter Kuhn, Fürsprecher, 
stv. Generalsekretär FMH

Offener Brief an den FMH-Präsidenten
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Jacques
Fast möchte ich Dir danken, auch wenn ich
Deine Aussagen in dem Interview kaum glauben
kann. Nicht dass ich deren Inhalt in Frage stelle –
den glaube ich Dir voll und ganz. Will sagen, er
entspricht der realen Politik der FMH, so wie ich
sie seit über zwanzig Jahren kenne. Dagegen
kann ich kaum glauben, dass ein FMH-Präsident
so offen und ehrlich die innerärztlichen Verhält-
nisse darlegt:
– Es ist keine Lösung, die höheren Einkommen

zu reduzieren.
– Es gilt vor allem, die Hausärzte besser zu

stellen.
– Die Kostenneutralität nahm uns die Mög-

lichkeit, Differenzen zu vermindern.

Im Klartext heisst das, die FMH handhabt die
Kostenneutralität fälschlicherweise zum einseiti-
gen Schutz der höheren Einkommen. Notfalls
auch durch Akzeptieren von krassen, nachge -
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wiesenen Fehlern im TARMED, welche die jahr-
zehntelange, unberechtigte Unterbezahlung der
Psychiater zementieren.
Nicht der öffentlichen Erwähnung wert ist Dir
die Lage der Psychiatrie, die bei den herrschen-
den Berufsaussichten verständlicherweise das
extremste Nachwuchsproblem aller Fachbe -
reiche kennt. Obwohl in der Schweiz, wie in
allen Ländern, der Bedarf an qualifizierter psych-
iatrischer Behandlung vom Kindes- bis zum
Greisenalter massiv zunimmt.
Und vergiss nicht: Die psychiatrischen Erkran-
kungen sind als Erkrankungen im Fühlen, im
Denken und im Geiste die menschlichsten Er-
krankungen überhaupt.
Dem FMH-Präsidenten ist weder die sich weiter
verschärfende psychiatrische Unterversorgung,
die sich aus dem extremen Nachwuchsproblem
ergibt, noch die dafür verantwortliche prohibi-
tive Unterbezahlung der Psychiater Priorität –
reale Priorität, jenseits von Lippenbekenntnis-
sen. Kein Blick auf die Zukunft.
Jacques, ist Dir klar, was der logische Schluss aus
diesem Befund ist? Für die Psychiatrie resultiert
aus solchem Zusammensein in der FMH kein
Schutz und keine Stärke, sondern Deprivation.
Zusammen ist man nur stark, wenn man inner-
halb des Bündnisses nicht marginalisiert und
übervorteilt wird. Genau das geschieht jedoch
seit Jahrzehnten mit der Psychiatrie in der FMH.
Darüber können kleine Zuckerbrötchen nicht
hinwegtäuschen.
Ich denke, alleine, in eigener Sache, als kleiner,
feiner und selbständiger Partner im Gesund-
heitswesen, könnte die Psychiatrie fachlich,
 politisch und tariflich besser gedeihen.
Wenn ich die jüngeren Psychiater sehe, mit
 denen ich durch meine Ausbildungstätigkeit re-
gen Kontakt habe, dann wächst eine grund-
legend mutigere Generation heran, als ein Teil
der heutigen Funktionsträger. Zähl nicht darauf,
dass es wegen der Nachwuchsproblematik nur
wenige sind. Einige wenige – aber Entschiedene –
können Berge versetzen.

Mit kollegialem Gruss

Dr. med. Heiner Lachenmeier,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,

Gründungspräsident FMPP 2002,
Ehrenmitglied der Aargauischen Gesellschaft

für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie

Fahrprobe als Entscheidungshilfe
Im Beitrag von K. Seiler [1] heisst es, «Ärzte
 schicken nur Probanden, die die medizinischen
Mindestanforderungen gemäss VZV erfüllen, zur
Fahrberatung». Sinn der Zusammenarbeit von
Ärzten und speziell ausgebildeten Fahrlehrern
(Fahrberatern) ist es, dem untersuchenden Arzt
durch eine freiwillige und vertrauliche Fahr-
probe eine Entscheidungshilfe zu seinem Ja oder
Nein anzubieten. Über 90 Prozent der antwor-
tenden Ärzte von viertausend Anfragen haben
diese Zusammenarbeit begrüsst und sind heute
glücklich, von dieser Hilfeleistung in Grenz- und
Zweifelsfällen Gebrauch machen zu können.
Die Beurteilung der Fahrfähigkeit der Seniorin
und des Seniors in der hausärztlichen Praxis
kommt in zunehmendem Masse unter Beschuss.
Mit gemischten Gefühlen nehmen Betreuer und
Verkehrsfachleute Kenntnis von Vorstössen, die
darauf abzielen, die Untersuchung zur Fahrtaug-
lichkeit an Bezirksärzte zu delegieren. Bereits ge-
machte Erfahrungen zeigen jedoch, dass die dem
Probanden fremd und ungewohnt scheinende
Untersuchung problematisch ist und somit auch
keine verbesserte Beurteilung mit sich bringt.
Die dem Arzt auferlegte Begutachterrolle bereitet
ihm – nicht zuletzt wegen der vielen Grenzfälle –
Sorgen. Seit einiger Zeit bietet sich ihm in Form
eines angegliederten Fahrtests die Möglichkeit
einer Hilfeleistung an, die vom Patienten als
wirklichkeitsnah und fair empfunden wird.
Die professionelle Fahrberatung ist ein wertvol-
ler Beitrag zur fairen Beurteilung der Fahrfähig-
keit älterer Verkehrsteilnehmer und bedeutet
eine klare Entlastung des Hausarztes, speziell
dann, wenn die Fahrfähigkeit des Patienten und
Kunden verneint werden muss. Ärzte, die seit
Jahren Gebrauch machen von dieser Möglich-
keit, bestätigen den klärenden Überzeugungs -
effekt einer praktischen Fahrprobe und sind
glücklich, Vertrauen und Treue ihres langjähri-
gen Kunden nicht aufs Spiel setzen zu müssen.

Hansueli Bleiker, Morschach

Verfasser der Broschüre: Senioren am Steuer –
eine neue Risikogruppe?

1 Seiler K. Fahreignungsbeurteilung älterer Auto-
lenker – Bedeutung der Fahrberatung. Schweiz
Ärztezeitung. 2008;89(8):326-8.
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